
In der Fortbildung vertiefen Lehrkräfte am Berufskolleg im Fachbereich 
Sozialwesen ihre Handlungskompetenz bezüglich der dringlichen The-
men Kindeswohlgefährdung sowie Kinder- und Jugendschutz, um ihre 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Studierenden der Anlagen B 3, D 
3 und E darin zu unterstützen, sich auf verschiedenen Ebenen mit dem 
Thema Kinder- und Jugendschutz auseinanderzusetzen und angemes-
sen handlungsfähig zu werden.

Zu BASS 20-22 Nr. 8
Änderung des Runderlasses

„Fort- und Weiterbildung; Strukturen und Inhalte
der Fort- und Weiterbildung für das
Schulpersonal (§§ 57 - 60 SchulG)“

Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung

Vom 26. Januar 2026
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In dem Runderlass „Fort- und Weiterbildung; Strukturen und Inhalte der
Fort- und Weiterbildung für das Schulpersonal (§§ 57 - 60 SchulG)“ des
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 6. April 2014 (ABl. NRW.
S.  235),  der  zuletzt  durch  Runderlass  vom  8.  Dezember  2025  (ABI.
NRW. 01/26) geändert worden ist, wird nach Anlage 1 Abschnitt XXVI fol-
gender Abschnitt eingefügt:  

„XXVII
Kinderschutz in sozialpädagogischen Ausbildungsberufen

Ziel

Lehrkräfte  vertiefen  ihre  Handlungskompetenz  bezüglich  der  Themen
Kindeswohlgefährdung sowie Kinder- und Jugendschutz, um ihre Schüle-
rinnen und Schüler sowie ihre Studierenden der Anlagen B 3, D 3 und E
darin zu unterstützen, sich auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema
Kinder- und Jugendschutz auseinanderzusetzen und angemessen hand-
lungsfähig zu werden. Dafür erarbeiten sie nachhaltige Lernsituationen
beziehungsweise Lehr-Lern-Arrangements,  Materialien und Handlungs-
produkte, um kompetenzorientiertes Lernen der Lernenden zu gestalten.

Zielgruppe

Lehrkräfte am Berufskolleg, die in Bildungsgängen der Anlagen B 3, D 3
und E im Fachbereich  Sozialwesen in  den  Ausbildungsbereichen von
Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern, Erzieherinnen und Erziehern so-
wie weiteren sozialen beziehungsweise pflegerischen Berufen unterrich-
ten

Inhalte

Die Teilnehmenden 

- vertiefen ihr Wissen zu relevanten Schwerpunktthemen und erweitern
ihre Handlungskompetenz sowohl im Hinblick auf die Auszubildenden als
Lerngruppe im Unterricht als auch im Hinblick auf das berufliche Einsatz-
feld  der  Auszubildenden  (im  Sinne  eines  „pädagogischen  Doppelde-
ckers“),

- reflektieren ihr Wissen und ihre Haltung zu den Themen Kindeswohlge-
fährdung sowie Kinder- und Jugendschutz,

- analysieren den Lernbedarf von Schülerinnen und Schülern sowie Stu-
dierenden in Bezug auf die Themen Kindeswohlgefährdung sowie Kin-
der-  und  Jugendschutz  (auch  unter  Berücksichtigung  von  Geschlech-
teraspekten) und

- tauschen sich zu bereits erprobten Vorgehensweisen aus, die Thematik
im Fachunterricht zu implementieren.

Gestaltung und Durchführung

Die Fortbildungsmaßnahme umfasst 24 Fortbildungsstunden in Präsenz.

Um eine Teilnahme an der Fortbildung zu ermöglichen, sind die Belange
von Teilzeitkräften zu berücksichtigen. Insoweit wird auf § 17 ADO hinge-
wiesen, wonach der Umfang der Dienstpflichten der teilzeitbeschäftigten
Lehrkräfte  (Unterrichtsverpflichtung  und  außerunterrichtliche  Aufgaben)
der reduzierten Pflichtstundenzahl entsprechen soll.

Die  Fortbildungsmaßnahme  ist  gemäß  Nummer  13  der  Richtlinie  zur
Durchführung der Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen (SGB IX) im öffentlichen Dienst im Land Nordrhein-Westfalen
(BASS 21-06 Nr. 1.1) barrierefrei zu gestalten.

Die Maßnahme wird regelmäßig evaluiert.“
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Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

ABl. NRW. 02/26

https://bass.schule.nrw/1026.htm#menuheader
https://bass.schule.nrw/12374.htm#21-02nr4p17
https://bass.schule.nrw/14149.htm#menuheader

